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Besteuerung nach der Tonnage -
Durchführung der Bereederung
im Inland

§ 5a Abs. 1 Satz 1 EStG setzt voraus, dass die Bereederung der
Handelsschiffe fast ausschließlich im Inland durchgeführt wird. Ob dies
der Fall ist, ist im Rahmen einer Würdigung der Gesamtumstände des
Einzelfalls zu entscheiden. Dies hat der BFH in einem aktuellen Urteil
entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/244794/
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Sachverhalt

Streitig war zwischen den Beteiligten die Frage, wie das Tatbestandsmerkmal "Bereederung" in § 5a EStG

auszulegen ist.

Nach einer Außenprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass der Gewinn der Klägerin aus dem

Betrieb ihres Handelsschiffs für das Streitjahr nicht nach § 5a EStG zu ermitteln sei, da die Bereederung

des Seeschiffs nicht, wie im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 12.06.2002

(BStBl I 2002, 614) für die Anwendung des § 5a EStG vorausgesetzt werde, fast ausschließlich im Inland

durchgeführt worden sei.

Die Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Der Begriff der Bereederung eines Handelsschiffs im Sinne des § 5a Abs. 1 Satz 1 EStG meint die

Geschäftsbesorgung des Schiffsbetriebs in technischer, kommerzieller und personeller Hinsicht und damit

das Management des Schiffsbetriebs.

Der Ort der Durchführung der Bereederung bestimmt sich danach, wo die jeweils maßgeblichen

(Management-)Entscheidungen getroffen werden und deren Durchführung beziehungsweise Umsetzung

überwacht wird.

>Zur Konkretisierung der zur Bereederung eines Handelsschiffs gehörenden Tätigkeiten kann auf die im

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 12.06.2002 (BStBl I 2002, 614) unter Tz 1

(seitdem insoweit unverändert, vgl. BMF-Schreiben vom 10.07.2023, BStBl I 2023, 1486, Tz 1) genannten

Tätigkeiten zurückgegriffen werden.

§ 5a Abs. 1 Satz 1 EStG setzt voraus, dass die Bereederung der Handelsschiffe fast ausschließlich im

Inland durchgeführt wird. Ob dies der Fall ist, ist im Rahmen einer Würdigung der Gesamtumstände des

Einzelfalls zu entscheiden.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 6. Juni 2024 (IV R 15/21), veröffentlicht am 22. August 2024.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.
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